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03528 4877163

TAXI-RUFIhr Angelika Puhle

für Radeberg und Umgebung

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztlicher Notfalldienst für die Bereiche Radeberg,
Wachau, Arnsdorf, Wallroda, Kleinwolmsdorf und Fischbach
sowie den Bereich Ottendorf-Okrilla
Notfalldienstzeiten:
112 Notruf: Feuerwehr, Rettungsdienst,

Notarzt, Telefon und Fax
116 117 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst

Mo., Di., Do.: 19.00 Uhr bis zum
nächsten Tag 7.00 Uhr

Mi., Fr. 14.00 Uhr bis zum
nächsten Tag 7.00 Uhr

Sa., So. 24 Stunden
03571-19222 Anmeldung Krankentransport

(für Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime
und Patienten)

03571-19296 Allgemeine Erreichbarkeit der Leitstelle/
Feuerwehr

Wochenendbereitschaftsdienst Zahnärzte
für Radeberg und Arnsdorf
26./27.04. Frau Dr. Münzberg-Scholz

Großerkmannsdorf, Beethovenweg 18
Tel. 03528/41 16 30

01.05. Gem. Praxis Dr. Melde/Dr. Bräuer
Radeberg, Badstraße 17
Tel. 03528/44 59 32

03./04.05. Herr Dr. D. Henack
Radeberg, Pulsnitzer Str. 20
Tel. 03528/44 20 81

jeweils Sa./So.: 10.00 - 12.00 Uhr; außerhalb dieser 
Zeiten für akute Fälle: 0152/04 93 73 67 oder 0152/04 93 87 24

Notdienstbereitschaft Apotheken
Dienstwechsel jeweils 8.00 Uhr
26.04. Löwen-Apotheke, Radeberg Tel. 03528/44 22 28
27.04. Heide-Apotheke, Radeberg Tel. 03528/44 27 70
28.04. Mohren-Apotheke, Radeberg Tel. 03528/44 58 35
29.04 Löwen-Apotheke, Radeberg Tel. 03528/44 22 28
30.04. Elefanten-Apotheke,Großröhrsdorf Tel. 035952/58 91 5
01.05. Vital Apotheke, Ottendorf-Okrilla Tel. 035205/59 91 5
02.05. Stadt-Apotheke, Großröhrsdorf Tel. 035952/33 03 1
03.05. Hirsch-Apotheke, Ottendorf-Okr. Tel. 035205/54 236

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
werkt. 19.00-07.00 Uhr u. Sa., So. ganztägig
25.04.-02.05.14 Herr DVM Gläßer, Weißig

Tel. 0351/26 80 808 oder 0172/97 17 278
02.05.-09.05.14 Herr DVM Jakob, Wachau

Tel. 03528/44 74 57 oder 0171/81 47 753
werkt. 19.00-6.00 Uhr u. feiertags, Sa., So. ganztägig
Notdienst nur nach tel. Anmeldung unter

Tel. 035201/730-0 od. 0171/5 72 62 83
25.04. – 02.05.14 Dr. Mathias Ehrlich
02.05. – 09-05.14 Dr. Klaus Ehrlich

Tierärztliche Kliniken sind ständig dienstbereit:
Tierärztliche Klinik Dr. Düring, Rennersdorf Tel. 035973-2830

Teil 1 - Vor achtzig Jahren,
am 09. September 1934,
wurde das Karswaldbad
eingeweiht. Damit ging ein
jahrelanger Wunsch vieler
Arnsdorfer Einwohner in
Erfüllung. Schon viele
Jahre war das Bedürfnis
nach einem Freibad vor-
handen. Noch um die Jahr-
hundertwende musste man
sich mit einem Bad in den
zahlreich vorhandenen Tei-
chen begnügen. 1912
eröffneten die Fisch-
großhändler, Gebrüder
Pretzsch, auf ihrem Grund-
stück (heute Karswald-
straße 5) das „Röderbad“.
Es handelte sich um ein
rundes betoniertes Wasser-
becken von ca. 25 m
Durchmesser und einer
Wassertiefe bis zu 2 m.
Auch ein Ruderkahn war
vorhanden. Die Saisonkar-
te kostete 1,50 RM. Als es
1915 zu einem Unglücks-
fall kam, der 6-jährige
Sohn von Pretzschens er-
trank, wurde der Badebe-
trieb eingestellt. Nach dem
I. Weltkrieg bemühte sich
die Gemeindeverwaltung
um ein Badegelände hinter
dem Stockteich. Die Ver-
handlungen mit dem Besit-
zer, Herrn Hirsch, zogen
sich jahrelang hin und
scheiterten schließlich an
den zu hohen Geldforde-
rungen. Inzwischen hatte
sich ein umfänglicher Ba-
debetrieb am Mühlteich
(Schwanenteich) ent-
wickelt. Mancher der älte-
ren Leser wird sich viel-
leicht noch an das Bade-
treiben am Ende der zwan-
ziger Jahre erinnern, als
die Wiesen um den Teich
von Badelustigen belegt
waren. Sogar ein einfaches
Brett war vorhanden, das

„Drei, zwei, eins und los geht´s!“ Das ließen sich die Vorschulkinder aus der Kita Max und Mo-
ritz nicht zweimal sagen und stürmten, nach einer kurzen Eröffnungsrede von Oberbürgermeis-
ter Gerhard Lemm, den neu angelegten Spielplatz am Flügelweg. „Ein Spielplatz war laut Be-
bauungsplan so vorgegeben, also haben wir auch einen gebaut“, so OB Lemm. Baubeginn war
der 29.10.2013. Im April dieses Jahres folgten noch Restarbeiten, wie beispielsweise die Be-
pflanzung und die Zäune. Die Gesamtkosten für den Spielplatz und ein Stück Gehweg betrugen
75.000 Euro. Das große Kletternetz, in der Mitte des sonnigen Platzes, passt gut an den gewähl-
ten Standort. Denn das Netz hat die Form eines Dodekaeders, also eines Zwölfeckes, welches

gut zu den angrenzenden Zwölfeckhäusern passt. Außerdem gibt es eine große Rutsche, ein
Trampolin, eine Schaukel, eine Lümmelbank, einen Sandkasten und eine Federwippe mit ei-
nem Reifen. So kurz vor Ostern gab es von der Stadtverwaltung auch gleich noch einen kleinen
Schoko-Osterhasen für jedes Kind. Begeistert tollten die Kita-Kinder herum und waren gar
nicht mehr wegzubekommen. Doch Kita-Leiterin Frau Großmann versprach den Kindern, dass
sie nun öfter hierher zum Spielen kommen werden. Text & Foto: Red.

Vor fast genau einem Jahr übergab Sachsens Ministerpräsident Stanislav Tillich
an die Schulleiterin der Grundschule in Wachau, Sabine Fleischer, den großen
Fördermittelscheck für den Umbau zur barrierefreien Schule. Am Dienstag vor
Ostern besuchte Herr Tillich die Grundschule in Wachau erneut, um sich das Er-
gebnis der Sanierung einmal selbst anzusehen. Doch bevor die Schulbesichti-
gung startete, trank Sachsens Staatsoberhaupt mit den Senioren der Gemeinde
gemütlich einen Kaffee und kam mit ihnen ins Gespräch. Der Schulchor sorgte
für die passende musikalische Unterhaltung. Wachaus Bürgermeister Veit Kün-
zelmann freute es Stanislav Tillich das Ergebnis, nach einer nicht immer einfa-
chen Bauzeit, zu präsentieren.

Text & Foto: Red.

Gemütliche Kaffeerunde
mit dem Ministerpräsidenten

Schaukeln, wippen, rutschen & klettern
Neuer Spielplatz am Flügelweg ist offiziell eröffnet

80 Jahre Karswaldbad
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Vortrag zur 

Radeberger Industriegeschichte
Wann? Am 15. Mai 2014, Beginn 19.00 Uhr,

Einlass 18.30 Uhr
Wo? In der Eingangshalle 

des Radeberger Bahnhofs
(ausreichend Sitzmöglichkeiten sind vorhanden)

Verkauf? Eintritt 2,00 Euro,Bürgerbüro Radeberg, 
Bürgerhaus Radeberg, 
Heimatzeitung “die Radeberger”

Der Unkostenbeitrag wird zu 100%
als Unterstützung für das geplante
Industriemuseum an das Schloss

Klippenstein gespendet.

als Sprungbrett benutzt wurde. Dieser mehr oder weniger
wilde Badebetrieb war auf die Dauer nicht durchführbar.
Im Winter 1932/33 gab es in Arnsdorf 160 erwerbslose
Einwohner, die von Wohlfahrts-, Krisen- oder Arbeitslo-
senunterstützung lebten. Durch ein Arbeitsbeschaffungs-

programm wurde ein großer Teil bei der Regulierung des Dorfbaches, der Röder, beim
Brückenbau und anderen Arbeiten beschäftigt. Der gewünschte Badbau rückte immer
mehr in den Vordergrund. Im September 1933 konnte Bürgermeister Trätner berichten,
dass mit der Landesanstalt und der Reichsbahn Verhandlungen zur Überlassung geeig-
neten Geländes geführt werden. Mit den Arbeiten sollte möglichst im Frühjahr 1934
begonnen werden. Als Baugelände stand der Teil rechts der Röder, bis zur Brückenram-
pe zur Verfügung. Die Arbeiten wurden wieder im Rahmen des Arbeitsbeschaffungs-
programmes durchgeführt. Besonders viele ehemalige Glashüttenarbeiter, die durch die
Stilllegung der Glashütte schon jahrelang arbeitslos waren, erhielten hier Notstandsar-
beit. Da leider keine Lohnlisten mehr vorhanden sind, kann nichts über den Verdienst
ausgesagt werden. Hoch kann er nicht gewesen sein und nur gering über dem Arbeits-
losengeld gelegen haben. Dieses betrug damals etwa 12,00 DM pro Woche. Verbürgt ist
aber, dass die Erdarbeiter zum Hebefest ganze 0,50 RM erhielten. Die Arbeiten für das
1.210 m2 große Becken wurden fast ausschließlich in Handarbeit ausgeführt. Als Hilfs-
mittel standen nur einige Feldbahnloren und ein Betonmischer zur Verfügung. Das ge-
samte Becken fasste nach seiner Fertigstellung 1.854 m3 Wasser. Das Kinderbecken
war Nichtschwimmerbecken noch nicht durch eine Mauer getrennt, lediglich das
Schwimmbecken vom Nichtschwimmerbecken durch einen Holzbalken. Die Sprung-
grube wurde in einer Länge von 10 m, 2,60 m tief betoniert. 3m-Sprungturm und 1m-
Sprungbrett, Rutschbahn und Freiluftduschen waren von Anfang an vorgesehen. Ge-
füllt wurde das Becken mit Wasser aus dem Mühlteich. Es war zwar chemisch und bak-
teriologisch sauber, jedoch leider etwas trübe. Eine Wasserumwälzanlage und chemi-
sche Reinigung waren noch nicht vorhanden. Das Wasser wurde lediglich gefiltert und
monatlich einmal gewechselt. Voraussetzung dafür war ein hoher Zufluss durch den
Mittelgraben. Daher musste im Sommer das Röderwehr erhöht werden, was wiederum
Rechtsstreitigkeiten mit den Fischbacher Förderanliegern hervorrief. An Bauten wur-
den zunächst die beiden Trakte links und rechts vom Eingang errichtet. Sie enthielten:
Kassen, Personal-, Sanitäts- und Duschraum sowie Kabinen und Abortanlagen. Der
Mehrzweckbau mit Kantine unterhalb der Eisenbahnbrücke ist erst 1935 (oder später?)
erbaut worden. Pächter war der Wirt des Gasthofes „Zur guten Hoffnung“, Georg Zum-
pe. Anschließend entstand der Kabinenverbindungsbau entlang der Brückenrampe,
meines Wissens erst nach 1939. Das Wiesengelände von den Kabinen wurde für eine
Natureisbahn umgestaltet. Neben der Sprunganlage befand sich eine Sommerlaube und
dahinter ein kleiner Spiel- und Sportplatz mit Sandkasten, Kinderschaukel, Karussell,
Barren, Reck und Sprunggrube. Der offene Mühlgraben wurde durch zwei Brücken
überspannt. (Fortsetzung folgt in den nächsten Ausgaben)

Text: Werner Hackeschmidt
Fotos: Red., Gemeindeverwaltung Arnsdorf

Das Baugelände des Karswaldbades 1934.

Eine Jahreskarte aus dem Jahr 1937
mit Bildnis des Bades.
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Große Kreisstadt Radeberg

Gemeinde Arnsdorf
Gemeinde Wachau

1. Das gemeinsame Wählerverzeichnis zu den oben genannten Wahlen für
die Wahlbezirke der Stadt Radeberg und Ortsteile wird in der Zeit vom 05.
Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten:
Montag        von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag     von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag  von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr
Freitag         von 09:00 bis 12:00 Uhr  
im Einwohnermeldeamt der Stadt Radeberg, Oberstr. 1, 01454 Radeberg 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Ein-
sichtnahme ist barrierefrei.
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. So-
fern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre eingetragen ist.
Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis
durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der
Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge
dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von einem
Bediensteten der Stadt bedient werden darf. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein für die Wahl zum Europäischen Parlament (Europa-
wahl) und/oder einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in
der Zeit vom 05. Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während der oben genannten
Öffnungszeiten, spätestens am 09. Mai 2014 bis 12:00 Uhr bei der Stadt-
verwaltung Radeberg, Einwohnermeldeamt, Oberstr. 1 in 01454 Radeberg
Einspruch einlegen (Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung
stellen (Kommunalwahlen).
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die in dem Einspruch/Antrag be-
haupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Einspruchsführer/ An-
tragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spätestens zum 04. Mai 2014 eine gemeinsame Wahlbenachrichti-
gung für die Europawahl und die Kommunalwahlen. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die auf Antrag in das Wählerverzeichnis oder im Berichti-
gungsverfahren in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, erhalten un-
verzüglich nach ihrer Eintragung eine Wahlbenachrichtigung.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann  
- an der Europawahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk
des Landkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
- an den Kommunalwahlen durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum des für ihn zuständigen Wahlkreises/Wahlgebietes in seiner
Stadt/ Ortschaft, oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis oder die Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist oder der Einspruchsfrist entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren/Beschwerdeverfahren fest-

gestellt worden ist und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.
Wahlscheine können schriftlich oder mündlich bei der Stadtverwaltung
Radeberg, Markt 17-19, 01454 Radeberg beantragt werden. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax oder Telegramm, per E-Mail oder durch son-
stige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefo-
nische Beantragung ist unzulässig. 
Im Antrag sind Familienname(n), Vorname(n),Geburtsdatum und Anschrift
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) und/oder die laufende Nummer,
unter der der Antragsteller im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben.
Der Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen sowohl für die Europawahl
als auch für die Kommunalwahl kann auf einem einheitlichen Vordruck
(Gemeinsamer Wahlscheinantrag) gestellt werden. Falls die wahlberechtig-
te Person nicht an allen Wahlen teilnehmen darf, gilt der Antrag ausschließ-
lich für die Wahlen, für die sie wahlberechtigt ist.
Für die Europawahl und die Kommunalwahl werden gesonderte Wahl-
scheine ausgestellt. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragenen sind, können
Wahlscheine bis zum 23. Mai 2014, 18.00 Uhr beantragen. Im Fall nach-
weislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden.
Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, kön-
nen aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen Wahl-
scheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr beantragen. 
Wer den Wahlschein für eine andere Person beantragt, muss seine Berechti-
gung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich für die Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann er bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr,
einen neuen Wahlschein beantragen.
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor
einem Wahlvorstand wählen will, erhält er folgende Briefwahlunterlagen:
6.1 Mit dem Wahlschein für die Europawahl
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 

ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
6.2 Mit dem Wahlschein für die Kommunalwahlen
- einen amtlichen rosa Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag
- einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Wahl zum Stadtrat,
- einen amtlichen grünen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschaftsrat,

(wenn im Wahlschein eingetragen)
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 

ist, versehenen orangenen Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein oder die Wahlscheine und
die Briefwahlunterlagen ab, so kann er die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist
nur möglich, wenn die Berichtigung zur Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Für die Europawahl und die Kommunalwahlen sind getrennte Wahlbriefe
einzusenden.
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln
und den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden,
dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.
Die Wahlbriefe können auch dort abgegeben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind den
Merkblättern für die Briefwahl zu entnehmen.

Radeberg, den 14.04.2014, Gerhard Lemm, Oberbürgermeister

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden

Kommunalwahlen zum Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsratswahlen am 25. Mai 2014

1. Das Wählerverzeichnis für die Gemeinde Arnsdorf kann in der Zeit vom
05.05.2014 bis 09.05.2014, 12.00 Uhr während der Dienststunden
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
im Einwohnermeldeamt, Gemeindeverwaltung Arnsdorf, Bahnhofstr.
15/17, 01477 Arnsdorf von jedem Wahlberechtigten zur Überprüfung der
im Wählerverzeichnis eingetragenen personenbezogenen Daten eingesehen
werden (§ 8 KomWO). Die Einsichtnahme kann sich auch auf die Eintra-
gung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der Einsicht nehmen
möchte, Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus denen sich die Unrichtigkeit
des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser Personen ergeben kann. Die
Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für die-
se im Melderegister eine Auskunftssperre eingetragen ist. 
- Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
- Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in
der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens bis zum
09.05.2014, 12.00 Uhr bei der Wahlbehörde Gemeindeverwaltung Arns-
dorf, Einwohnermeldeamt, Bahnhofstr. 15/17, 01477 Arnsdorf Einspruch
einlegen bzw. einen Antrag auf Berichtigung stellen. 
Der Einspruch/Antrag auf Berichtigung kann schriftlich oder mündlich als Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen
nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 
Für das Einspruchs- bzw. Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen
des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung des Frei-
staates Sachsen bzw. die Bestimmungen des Europawahlgesetzes und der
Europawahlordnung. 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spätestens zum 04.05.2014 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, um
nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat. 
4. Wer einen Wahlschein 
- für die Europawahl hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum des Landkreises Bautzen
- für die Kommunalwahl hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum des für ihn zuständigen Wahlgebiets in der Ge-
meinde oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten.
5.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 Abs. 2 der Europawahl-
ordnung bis zum 04.05.2014 oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 09.05.2014
versäumt haben,
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags-

frist, bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unions-
bürgern nach § 17 Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist
nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung, entstanden ist,
c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis
der Gemeindebehörde gelangt ist.
5.3 Wahlscheinanträge können beim Einwohnermeldeamt, Gemeindever-
waltung Arnsdorf, Bahnhofstr. 15/17, 01477 Arnsdorf schriftlich oder
mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, Tele-
gramm oder E-Mail als gewahrt.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Eine fernmündliche Antragsstellung ist unzulässig.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
5.4 Wahlscheine können beantragt werden:
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen
bis zum 23.05.2014, 18.00 Uhr;
- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Per-
sonen unter den unter Nr. 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Vorausset-
zungen bzw. von Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung
den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen können, bis zum Wahltage, 15.00 Uhr.
Verlorene nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
6. Dem Wahlschein sind beizufügen
a) bei der Europawahl:
- der amtliche Stimmzettel
- der amtliche blaue Stimmzettelumschlag
- der amtliche, mit der vollständigen Anschrift, an die der Wahlbrief
zurückzusenden ist, versehene rote Wahlbriefumschlag und
- das Merkblatt zur Briefwahl.
b) bei den Kommunalwahlen:
- der / die amtlichen Stimmzettel
- der amtliche Stimmzettelumschlag
- der amtliche, mit der vollständigen Anschrift des Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses, der Bezeichnung der Ausgabestelle des Wahl-
scheines, der Nummer des Wahlscheines, den zuständigen Wahlbezirk, ggf.
Wahlkreis, falls mehrere bestehen, versehene und freigemachte Wahlbrief-
umschlag sowie
- das Merkblatt zur Briefwahl.
7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe bei persönlicher Ab-
holung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle oder in einem beliebigen Wahlbe-
zirk des zuständigen Wahlkreises/Wahlgebiets oder durch Briefwahl wählen.
Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit den Briefwahl-
unterlagen so rechtzeitig an die jeweils darauf angegebene Anschrift abgeben
oder versenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann dort auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Brief-
wahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Arnsdorf, den 03.04.2014, Martina Angermann, Bürgermeisterin

Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die

- Wahl zum Europäischen Parlament 
- Wahl des Kreistags, des Gemeinderats, des Ortschaftsrats

in den Ortschaften Fischbach, Kleinwolmsdorf und Wallroda am 25. Mai 2014

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Arnsdorf

In der 53. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14. April
2014 wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschl.-Nr. 238/53/14
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für das Jahr 2014.

Martina Angermann, Bürgermeisterin

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in
der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 14.04.2014 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Gemein-
de voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
Im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf 5.658.381 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf   6.321.716 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträge und Aufwendungen
(ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf - 663.335 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren festgesetzt auf 0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträge und Aufwendungen
der Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes
ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf - 663.335 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge festgesetzt auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
(Sonderergebnis) festgesetzt auf 0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses festgesetzt auf 

- 663.335 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses festgesetzt auf 0 EUR
- Gesamtergebnis festgesetzt auf - 663.335 EUR
Im Finanzhaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.599.158 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.827.533 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 228.375 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf 465.321 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen festgesetzt auf 535.066 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf

- 69.745 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüber-
schuss oder –fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf - 298.120 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf

220.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf

238.330 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf

- 18.330 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzah-
lungen und Auszahlungen aus Finanzierungs- Tätigkeit als Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestandes festgesetzt auf - 316.450 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 220.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung

von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf       1.100.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt wor-
den sind, betragen:
1. für die Grundsteuer 
A - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 320 vom Hundert
B - für die Grundstücke 420 vom Hundert
2. für die Gewerbesteuer 410 vom Hundert
der Steuermessbeträge

§ 6
Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt und Auszahlungen für die Investiti-
onstätigkeit, die zu einem Budget bzw. Unterbudget gehören, sind grundsätzlich ge-
genseitig deckungsfähig.
Dies gilt nicht für:
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen, die zugunsten zahlungswirksamer Aufwen-
dungen sowie zahlungsunwirksame Erträge, die zugunsten zahlungswirksamer Erträ-
ge deckungsfähig sein sollen.
- zweckgebundene Erträge.

§ 7
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur
zulässig, wenn
a) ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist
oder
b) die Aufwendungen und Auszahlungen unabweisbar sind und kein erheblicher  Fehlbe-
trag im Haushalt entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.
Für die nach § 79 SächsGemO zulässigen überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Aufwendungen oder Auszahlungen sind Anträge mit Deckungsvorschlag nach Zu-
ständigkeit gemäß Hauptsatzung dem Bürgermeister, dem Verwaltungsausschuss
oder dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. Ansatzüberschreitungen inner-
halb eines Budgets/ Deckungskreises führen nicht zu überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

§ 8
Die Gemeinde Arnsdorf macht von den Regelungen des § 131 Abs. 6 S.5 SächsGe-
mO Gebrauch. Das heißt, dass Fehlbeträge, die aus dem Saldo der nicht zahlungs-
wirksamen Erträge und Aufwendungen entstanden sind, im Jahr der Entstehung mit
dem Basiskapital verrechnet werden.  

Martina Angermann, Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4, Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der SächsGemO zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustandegekommen.
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister den Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Die Sät-
ze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechts-
folgen hingewiesen wurde.

Haushaltssatzung der Gemeinde Arnsdorf für das Haushaltsjahr 2014

28.04. Albrecht Püschel 80 Jahre
28.04. Werner Schaaf 72 Jahre
29.04. Ursula Buschmann 74 Jahre
29.04. Alfred Terasa 82 Jahre
30.04. Ingeborg Kubin 92 Jahre
01.05. Karl-Heinz Borchardt 79 Jahre
02.05. Waldtraut Fichte 88 Jahre

03.05. Edeltraud Ehrt 78  Jahre
Ortsteil Fischbach
27.04. Manfred Bergmann 70 Jahre
27.04. Gerda Polster 73 Jahre
Ortsteil Wallroda
28.04. Gunter Hermann 75 Jahre
30.04. Gertraud Mrohs 75 Jahre

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Arnsdorf sowie die Ortsvorsteher der 

Ortsteile Fischbach, Kleinwolmsdorf und Wallroda gratulieren auf das Herzlichste

In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Großerkmannsdorf
am 09.04.2014 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr.: ORG009-2014
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Stadtrat, beiliegende 1. Ände-
rungssatzung zur Bildung von Grundschulbezirken der Stadt Ra-
deberg zu beschließen.
Beschluss-Nr.: ORG010-2014
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Stadtrat, die Beschlussvorlage SR
109-2014 zur Umbenennung 
von Straßen mit folgender Änderung für den Ortsteil Großerk-
mannsdorf zu beschließen:
Der Wiesenweg in Großerkmannsdorf soll die Bezeichnung „Zu
den Wiesen“ erhalten.
Beschluss-Nr.: ORG011-2014
Für den Antrag auf Vorbescheid für den Neubau eines Einfamilien-

hauses mit ausgebauten Dachgeschoss, Garage und Stellplatz, An
der Goldbachaue, Flurstück. 491 der Gemarkung Großerkmanns-
dorf wird folgende Zustimmung mit Nebenbestimmungen erteilt:
- Einvernehmen der Gemeinde nach § 34 BauGB.
Nebenbestimmungen:
Der Neubau ist an die ortstypische Bebauung anzupassen. 
Die Zustimmung der Gemeinde beinhaltet nicht die gesicherte Er-
schließung.
Zum heutigen Zeitpunkt sind die Trinkwasserversorgung und die
Schmutzwasserentsorgung nicht gesichert. 
Die gesicherte Erschließung (Abwasserentsorgung, Trinkwasser-
versorgung und Löschwasserbereitstellung) muss im Zuge des
Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen werden.

Harry Hauck, Ortsvorsteher

Bekanntmachung der Großen Kreisstadt Radeberg, Ortsteil Großerkmannsdorf

zum 95. Geburtstag
24.04. Margarete Tannert
zum 85. Geburtstag
19.04 Jonathan Penno
19.04. Dieter Reißbach
24.04. Siegfried Menzel
zum 75. Geburtstag
20.04. Renate Kühn
20.04. Gertrud Paufler
23.04. Hans-Jürgen Giese
24.04. Werner Schacht (OT Ullersdorf)

zum 70. Geburtstag
19.04. Joachim Gellert (OT Liegau-Augustusbad)
20.04. Hannelore Ronge
21.04. Hannelore Lunze (OT Großerkmannsdorf)
22.04. Ursula Mühlbach
22.04. Kurt Partzsch (OT Ullersdorf)
23.04. Heidrun Röseler

sowie den Eheleuten Gerda und Peter Avemark

(OT Großerkmannsdorf) zur Goldenen Hochzeit und

wünschen Ihnen noch viele gemeinsame und glückliche Jahre

Der Oberbürgermeister der Stadt Radeberg und die Ortsvorsteher
von Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf gratulieren herzlich 

über die 1. Änderung der Satzung zur Bildung von
Grundschulbezirken der Stadt Radeberg und die damit
verbundenen Probleme für Eltern und Kinder

am Dienstag, dem 29.04.2014, 19.00 Uhr
in der Schule Großerkmannsdorf, Hauptstraße 31.

(Die aufgestellten Kandidaten für die Wahl des Ort-
schaftsrates Großerkmannsdorf am 25.05.2014 haben die
Möglichkeit sich vorzustellen.)

Harry Hauck, Ortsvorsteher

Einladung zur Informationsveranstaltung

Information der Gemeindeverwaltung Arnsdorf
Die Gemeindeverwaltung Arnsdorf hat am 2. Mai, dem sogenannten „Brückentag“ nicht geöffnet.

01.05. Edith Frenzel 80 Jahre
02.05. Siegfried Robel 77 Jahre
Ortsteil Feldschlößchen
28.04. Isolde Kästner 76 Jahre
30.04. Jürgen Patzig 75 Jahre
30.04. Herta Ulbricht 81 Jahre

01.05. Karl Ulbricht 84 Jahre
Ortsteil Lomnitz
27.04. Peter Scholz 75 Jahre
29.04. Günter Schmidt 71 Jahre
30.04. Siegfried Berger 84 Jahre

Der Bürgermeister der Gemeinde Wachau sowie die Ortsvorsteher der Ortsteile Feld-
schlößchen/Wachau, Leppersdorf, Seifersdorf und Lomnitz gratulieren auf das Herzlichste



Mit einer feierlichen Bauendabnahme wurde am Gründonnerstag, bei strahlendem Sonnenschein, das
2. Teilstück der Wegebaumaßnahme an der Wachauer Landwehr eingeweiht. Etwa 700 Meter Weg die-
nen den anliegenden Nutzern, dem landwirtschaftlichen Verkehr sowie Radfahrern und Spaziergängern.
Begleitet wurde der Wegebau von einer Gewässermaßnahme, welche ebenfalls über die Teilnehmerge-
meinschaft der Ländlichen Neuordnung Wachau getragen wird. Diese Maßnahme umfasste die Renatu-
rierung und Erneuerung der Verrohrung des Grabens vom Landwehrteich bis zur Einbindung in die Or-
la bzw. den Saugraben östlich von Wachau. Beide Projekte konnten mit jeweils 85 % der Gesamtkosten
gefördert werden. Die Eigenleistungen der Teilnehmergemeinschaft wurden von der Gemeinde Wachau

übernommen und
betrugen 41.100
Euro. Bürgermeister Veit Künzel-
mann dankte allen Beteiligten für
die schnelle Umsetzung der beiden
Maßnahmen und auch dem Landrat
Michael Harig für die Förderung
und Unterstützung. Zu Pferde soll-
te der Weg allerdings noch nicht
genutzt werden, empfahl Herr
Leue vom Landratsamt Bautzen.
Der Boden muss sich erst noch set-
zen, sodass Reiter mindestens ein
Jahr warten sollten bevor sie den
Weg nutzen.

Text & Foto: Red.

Der Gemeinderat Wachau hat in seiner Sitzung am 16.04.2014
den Entwurf des  Bebauungsplans „Gewerbegebiet Wachau 2 –
Hauptstraße Wachau“, bestehend aus Planzeichnung (Teil A),
Planzeichenerklärung (Teil B), planungsrechtlichen und bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen (Teil C) und der Begründung
und dem Entwurf zum Umweltbericht einschl. Artenschutzfach-
beitrag und dem geotechnischen Gutachten mit Beschluss Nr.
04/08/14 gebilligt und zur Offenlage bestimmt. 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung erfolgt gem.
§3 Abs. 2 BauGB durch die öffentliche Auslegung der Unterlagen.
Ziel und Zweck der Planung 
Das Bauleitplanverfahren ist zur Gewährung der städtebaulichen
Entwicklung und Ordnung gem. §1 Abs.3 BauGB erforderlich.
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht
zur Erweiterung des Gewerbegebietes Wachau 1. Das Gebiet
wird als Gewerbegebiet (GE) gem. §8 BauNVO festgesetzt.
Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Norden des
Ortsteiles Wachau nördlich der A4. Die genaue Abgrenzung des
Geltungsbereiches ist dem beigefügten Übersichtplan zu entnehmen. 
Der Entwurf des Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wachau 2 –
Hauptstraße Wachau“, Fassung vom 31.03.2014, bestehend aus
bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Planzeichenerklärung (Teil
B), planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzun-
gen (Teil C) und der Begründung und dem Entwurf zum Umwelt-
bericht einschl. Artenschutzfachbeitrag und dem geotechnischen
Gutachten wird zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.
2 BauGB für die Dauer eines Monats zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich ausgelegt, und zwar 

vom 05.05.2014 bis einschließlich 05.06.2014
zu den Dienstzeiten:
Montag: 7.00 Uhr – 16.00 Uhr
Dienstag: 7.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch: 7.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstag: 7.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag: 7.00 Uhr – 12.00 Uhr 
im Bauamt der Gemeinde Wachau, Teichstraße 4, 01454 Wach-
au. Während dieser Auslegungsfrist können Bedenken und Anre-
gungen schriftlich und zur Niederschrift bei der Gemeindever-
waltung Wachau abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag gem.§ 47 VwGO ist unzulässig, wenn mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber im Rahmen der Auslegung hätten gel-
tend gemacht werden können. Künzelmann, Bürgermeister

die Radeberger Seite 3   25. April 2014

Ausstattung: ESP mit ASR, ABS mit
Bremsassistent, Fahrer- und Beifah-
rerairbag, Seitenairbags vorn, Asp.
elektrisch einstellbar und beheizbar,
Audiosystem RD4, Bordcomputer, elektr. FH komplett, Tempomat mit Begren-
zer, Lederlenkrad verstellbar, LM-Felgen 16 Zoll, Mittelarmlehne vorn, Nebel-
scheinwerfer, Lichtautomatik, Regensensor, Sitze vorn höhenverstellbar, Wär-
meschutzverglasung, ZV mit FFB, Klimaautomatik 2 Zonen, Einparkhilfe hin-
ten akkustisch, Bluetooth Freisprecheinrichtung, u.m.

WORM & KAMBACH 

AUTOMOBILE GMBH
Königsbrücker Straße 36, 01458 Ottendorf-Okrilla
Tel 035205 / 599 2-0, Fax 035205 / 599 2-14, info@wukauto.de

AKTIONSFAKTIONSFAHRZEUG AHRZEUG AAUSUS

UNSEREN GEBRAUNSEREN GEBRAUCHTENUCHTEN

PPeugeugeot 308 1,6 HDI Feot 308 1,6 HDI FAP 110 SporAP 110 Sport 5Tt 5T

Erstzulassung 03.2008

Km-Stand 91.100

Leistung 80 kW / 109 PS

Preis aktuell 8.990,- €

AKTIONSPREIS 7.990,- AKTIONSPREIS 7.990,- €€

IHR PARTNER FÜR PEUGEOT, SKODA
& FÜR ALLE ANDEREN MARKEN

JEDE JEDE WWOCHE NEU !!!OCHE NEU !!!

1. Das Wählerverzeichnis für die Europawahl und die
Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde
Wachau wird in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis 09. Mai
2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten an
Werktagen
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Wachau, Teichstraße 4, für
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre gemäß § 34 des Sächsi-
schen Meldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der
Frist zur Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das
Wählerverzeichnis und das Anfertigen von Auszügen
aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte
zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prü-
fung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen
steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck ver-
wendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich, welches nur von einem Bedienste-
ten der Gemeinde bedient werden darf.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein für die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament und/oder einen Wahlschein für
die Kommunalwahl hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der unter 1. genannten Öff-
nungszeiten, spätestens am 09. Mai 2014 bis 12.00 Uhr,
bei der Gemeindeverwaltung Wachau, Teichstraße 4
Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stel-
len. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden.
Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig
sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismit-
tel beizufügen.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens 04. Mai 2014 eine
Wahlbenachrichtigung. In dieser ist vermerkt, für wel-
che Wahl/en sie gilt.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber

glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss  Einspruch gegen
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits Wahl-
schein/e und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein
- zur Wahl des Europäischen Parlament hat, kann durch
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Land-
kreises Bautzen
- zu den Kommunalwahlen hat, kann an der/den
Wahl/en durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum des für ihn zuständigen Wahlgebiets in der
Gemeinde Wachau oder durch Briefwahl teilnehmen. 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener
Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis, bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Eu-
ropawahlordnung bis zum 04.Mai.2014 oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21

Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 09. Mai ver-
säumt hat.
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst
nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17
Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung entstanden ist.
c) wenn sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren fest-
gestellt worden ist und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-
meinde gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014,
18.00 Uhr, bei der Gemeinde Wachau, Teichstraße 4,
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die
Schriftform gilt auch durch Telefax, Telegramm oder
E-Mail als gewahrt. Im Antrag sind Familiennamen,
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) anzugeben. Des Weiteren
soll die laufende Nummer, unter der der Antragsteller
im Wählerverzeichnis geführt wird, angegeben werden.
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Im Fal-
le nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr bei der Gemeinde
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm die
beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, kön-
nen ihm bis zum 24. Mai 2014, 12.00 Uhr neue Wahl-
scheine erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchtstaben a)
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung
von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
stellen.
6. Der Wahlberechtigte erhält für die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament
- einen Wahlschein
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden 

ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
- ein Merkblatt zur Briefwahl.
Der Wahlberechtigte erhält für die Kommunalwahlen
- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die der 

Wahlberechtigte wahlberechtigt ist
- je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ge-
meinderat,

zum Kreistag und zum Ortschaftsrat (wenn im Wahl-
schein angegeben)
- einen amtlichen Wahlumschlag
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag mit der An-
schrift, an die der
Wahlbrief zurückzusenden ist

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein
und die Briefwahlunterlagen ab, so kann er die Brief-
wahl an Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von
Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen ande-
ren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zu Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person  nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit
dem/den Stimmzettel/n und den Wahlscheinen so rechtzei-
tig an die angegebenen Stellen absenden, dass die Wahl-
briefe dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingehen.
Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform aussch-
ließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich für den
Wähler befördert. Sie könne auch bei der auf dem jeweili-
gen Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Wachau, den 25.04.2014
Künzelmann, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht  in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl

am 25. Mai 2014 zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig
stattfindenden Kommunalwahlen

Gemeinde Wachau

Die Gemeindeverwaltung bleibt an den
Brückentagen

Freitag, 02. Mai 2014 
(Tag nach Maifeiertag)

und
Freitag, 30. Mai 2014 

(Tag nach Christi Himmelfahrt)
geschlossen und ist nur eingeschränkt besetzt.  

Haben Sie dennoch Anliegen, die Sie an diesen
Tagen klären wollen, vereinbaren Sie bitte vor-
ab einen Termin. Sie erreichen die Gemeinde-
verwaltung unter der zentralen Einwahl 03528
4808 0 oder unter der E-Mail-Adresse
info@wachau.de. Wir bitten um Beachtung
und danken für Ihr Verständnis.

Künzelmann, Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Wachau

Bekanntmachung  über die Auslegung
des Entwurfes zum Bebauungsplan

„Gewerbegebiet Wachau 2 –
Hauptstraße Wachau“ gem. §3 Abs. 2

BauGB - Beteiligung der Öffentlichkeit

Kamera läuft!
Ein wenig
A u f r eg u n g
war sicher-
lich dabei, als
der Kinder-
und Jugend-
stadtrat Ra-
deberg am
Montag, den
14.04.14 sein
Filmprojekt
u m s e t z t e .
Wie wir be-
reits in unserer Ausgabe 14 vom 11.04.14 berichteten, führt der Landkreis
Bautzen in diesem Jahr eine Jugendbefragung durch. Anlass sind die Landes-
und Kommunalwahlen. In dem Film beantworten Schüler Fragen, welche sich
der KJSR im Vorfeld überlegte. Text & Foto: Red.

Helena & Saskia stellen sich den Fragen des KJSR.

Neue Zuwegung an der
Wachauer Landwehr





einem umfunktionierten Baukübel. Wer es eine Nummer größer mag,

baut sich mobile Hochbeete, die man sich innerhalb eines Stadtteils oft

einmütig teilt. 

Getreu dem Motto „back to the roots“, zurück zu den Wurzeln, wird

dann gemeinsam gepflanzt und geerntet. Die Pflanzenauswahl ist die

Antwort auf den unmittelba-

ren Wunsch nach einem

natürlichen, saisonalen

Gemüseangebot. 

Text & Foto:

La sélection du Chef
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Oberstr. 4

01454 Radeberg 

Tel. 03528/44 90 70

www.ehrlich-sicherheitstechnik.de

Hausmesse am 26. April 2014
im Gewerbegebiet Pillnitzer Straße in Radeberg

Musterausstellung, Carl-Eschebach-Str. 1b

... mehr 

als nur 

ein Dach 

über 

dem Kopf

www.wbg-radeberg.de   . kontakt @ wbg-radeberg.de

Wohnungsbaugenossenschaft Radeberg 

und Umgebung eG

Heidestraße 2/4 . 01454 Radeberg

T 03528- 44 57 07 / 408130 . F 03528- 44 57 08

- Traditioneller 
Planzenverkauf

Sie sind herzlich eingeladen!

Wann? 8. Mai 2014, 14-18 Uhr

Wo? Haus der Genossenschaft 

im Innenhof Heidestr. 2/4

Wir freuen uns auf Sie.

Tag     ffenen
Gärtnerei
am 26.4. und 27.4.14 von 9 bis 17 Uhr

in der Gärtnerei Kühnel
in Liegau-Augustusbad

Wachauer Str. 9 – Tel. 03528/ 44 71 52

mit der größten Auswahl an Beet- und
Balkonpflanzen im Raum Radeberg sowie

Kräuter- und Gemüsepflanzen, umfangreichem

Rosensortiment und Terracotta.

Verkauf direkt aus unseren Gewächshäusern
Für’s leibliche Wohl wird gesorgt!

außerdem: Kinderbetreuung, Tombola

Sonderöffnungszeiten im Mai:

wochentags bis 19.00 Uhr • samstags bis 15.00 Uhr

der
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Im Rückblick auf das Hexenfeuer 2013 kann man in diesem Jahr nur hof-

fen, dass das Wetter etwas besser mitspielt. Die Veranstalter im Rödertal

lassen sich auf jeden Fall wieder einiges einfallen. Hier ist etwas los:

Alle Veranstaltungen im Überblick
Leppersdorf
Wann? 30.04.2014, 19.00 Uhr - Wo? Jugendclub Bad

Brennholzannahme ab Mittwoch, 24.04.2014 Für das leibliche Wohl ist

wie immer gesorgt und regensicher sind wir ab diesem Jahr auch! Kinder-

feuer mit Knüppelteig ab 19.00 Uhr

Liegau-Augustusbad
Auch in diesem Jahr findet das Hexenfeuer in Liegau-Augustusbad statt.

Die Veranstalter Marcel Ebmeyer, Jens Stahl-Mager und ihre fleißigen

Helfer hatten sich schon im letzten Jahr den Hut aufgesetzt, um das tradi-

tionelle Event fortzusetzen. Am Mittwoch, den 30.04.2014 sind alle Lie-

gauer recht herzlich auf die Wiese, Langebrücker Straße/ Ecke Forstweg

eingeladen. Ab dem 24.04.2014 können die Liegauer ihre brennbaren

Gartenabfälle zu der abgesteckten Feuerstelle bringen.

Radeberg Friedrichstal
Neben unserem „großen“ Feuer gibt es wie jedes Jahr auch wieder ein

kleines Feuer für die Kinder, an welchem es natürlich auch wieder Knüp-

pelkuchen geben wird. Lassen Sie mit uns bei Livemusik den April aus-

klingen und erleben sie den Flug der Hexe ins Feuer. Für das leibliche

Wohl ist natürlich auch gesorgt!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstalter: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Radeberg e.V.

Veranstaltungsort: Radeberger Friedrichstal, Kreuzung Feldhausweg /

Friedrichstaler Weg.

Reisig und Holz von Gartenabfällen können ab Samstag, den 26.04.2014

angeliefert werden.

Radeberg Kohlrabi-Insel
30.04.2014, am Löschteich im Goldbachgrund.

Seid wieder herzlich willkommen, damit die Hexe ihrer gerechten Strafe

nicht entgehen kann. Wie wird sie sich in diesem Jahr zeigen? wo ver-

stecken? Lasst euch überraschen...

Kohlrabi-Inselverein Radeberg e.V.

Arnsdorf
Hexenfeuer am Clubhaus des Road Eagle MC e.V.

Programm: Beginn ist 17.00 Uhr und es wird leckeres vom Grill, kühles

Bier vom Fass, kostenlosen Knüppelkuchen für die „Kleinen Gäste“, su-

per Musik und natürlich ein großes Hexenfeuer mit einer spektakulären

Hexe geben.

Maibaumstellen in Kleinwolmsdorf
Die FFW Kleinwolmsdorf lädt zum Maibaumstellen am 30.04.2014 um

18:00 Uhr am Gerätehaus recht herzlich ein. Für unsere kleinen Gäste

steht wieder die Hüpfburg bereit und es gibt wie immer Rundfahrten mit

dem Feuerwehrauto. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Wir freuen

uns auf Ihren Besuch. 

Ihre FFW Kleinwolmsdorf

Der Traditions- und Schützenverein Fischbach e.V.
lädt ein zum Hexenfeuer in Fischbach
Wo? Wiesenweg (gegenüber von Familie Heinrich)

Wann? am 30.04.2014 ab 19.00 Uhr

Was? Knüppelkuchen, Speisen und Getränke und natürliche eine Hexe die

über dem Feuer fliegt. 

Neu? ca. 19.30 Uhr gibt es dieses Jahr einen Lampionumzug Reisig? Am

Samstag den 26.04.2014, 10.00 Uhr kann Reisig und unbehandeltes Holz

abgegeben werden!

Kleinerkmannsdorf
Der Teichverein Kleinerkmannsdorf e.V. lädt ab 18.30 Uhr ein. Pro-

gramm: Ohne Rummel und Lautstärke kann man auch Spaß haben bei

Spiel, Hexengericht, Lagerfeuer, Speisen und Getränken. Wir erwarten

Sie und wünschen uns mit Ihnen einen schönen Abend und eine gruselige

Nacht!

Wachau
Am 30. April 2014 an Herrich´s Teich. Beginn ist 18.00 Uhr und wie im-

mer ist für Speisen und Getränke gesorgt.

Großerkmannsdorf
Wir laden alle recht herzlich ein zu unserem diesjährigen Hexenfeuer am

Mittwoch, dem 30. April 2014 ab 19.00 Uhr, am Sommerweg / Ecke

Kleinwolmsdorfer Straße. Feiern Sie mit uns in den Mai mit Grillwurst

und den passenden Getränken. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Freiwillige Feuerwehr sowie der Baudenverein St. Florian Großerk-

mannsdorf e.V.

Hexenfeuer und Kindergartenturnier
in Ullersdorf
Wir freuen uns dieses Jahr zum ersten Mal ein Kindergartenturnier vor

dem Hexenfeuer zu arrangieren. Ab 15.00 Uhr können die Kinder aus den

umliegenden Kindergärten einige sportliche Aktivitäten in einem altersge-

rechten Wettkampf absolvieren. Ab 18.00 Uhr findet das Hexenfeuer in

Ullersdorf traditionell auf dem Sportplatz statt. Der Fackelumzug beginnt

20.00 Uhr mit dem Spielmannszug Radeberg (Kinder bringt bitte Lampi-

ons mit). Für das leibliche Wohl und gute Stimmung wird wieder bestens

gesorgt. An dem 01.05.2014 ab 11.00 Uhr wird das Sportcasino ein Früh-

schoppen veranstalten. Alle Gäste und Mitglieder sind zum 1. Mai Feier-

tag herzlich willkommen.

Text & Foto: Red.

Termintipps für das
Hexenfeuer im Rödertal
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Für unsere Kunden suchen wir Immobilien, wie

Whg., EFH, DHH, RHH, ZFH, MFH, Grdst. u.Villen

zum Verk. oder Vermietg. in DD, Radeberg und Um-

geb., f. Verkäufer provisionsfrei, Tel.: 03528/445766

o. www.popp-immobilien-radeberg.de 

Dresdener Str. 65, 01454 Radeberg

Tel./Fax: 03528-436500/09

www.ravi.de ● E-Mail: info@ravi.de

Fertigung

Vermietung
Reparatur & Service

von Baugeräten zur
● Betonverdichtung

✓ HF-Innenvibratoren
✓ Frequenzumformer

● Bodenverdichtung
✓ Vibrationsplatten
✓ Vibrationsstampfer

SCHAUTAG – jeweils Sa. + So.
26.04. und 27.04.2014; 10-16 Uhr

Türenrenovierung
Haus- & Innentüren
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Schnell - in der Regel an 1 Tag

Sauber - kein Rausreißen

Vielfältig - in Dekoren und Gestaltung

Preiswert - alle Leistungen zum Festpreis

Kostenlose Beratung - vor Ohr vom PRETTY-Fachberater

✓

✓

✓

✓

✓

www.pretty.de

PRETTY-Fachbetrieb J. Köpping

Kiefernweg 20, 01920 Schönteichen OT Schönbach

Tel.: 03 57 97 / 73 66 1

Ausstellung geöffnet: Mo-Fr  8-17 Uhr

Samstag, 26.04.14 von 10 - 16 Uhr
Sonnag, 27.04.14 von 10 - 16 Uhr

TRAPEZBLECH 1A Qualität, cm genau
TOP PREIS – Günstige Lieferung – bundesweit!
Telefon 0351-889613 0 – www.dachbleche24.de

Jörg Kühnel
Raumausstattermeister

Gardinen • Fußbodenbeläge • Rollos
Polsterarbeiten • Markisen • Jalousien

einfach schöner wohnen

01454 Radeberg, Schillerstraße 28

Telefon 03528/ 443 537
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2014 wachsen Gemüse- und „Naschpflanzen“ in heimi-

schen Gärten, auf Balkonen und an Orten, an denen man sie

nicht unbedingt erwartet. Für Gartencenter und Gärtnereien,

die in diesen Tagen die Gartensaison eröffnen, steht schon

jetzt fest: Nutzpflanzen und „Urban Gardening“ sind die

Trend-Themen des Jahres. 

Die Zahl der Verbraucher, denen wichtig ist, was auf den ei-

genen Teller kommt, steigt weiter.

Obst- und Gemüsekrisen haben

viele Menschen sensibilisiert. Die

gute Nachricht: „Gemüse selber

ziehen, das geht auch ohne eige-

nen Garten“. Und es ist einfacher

als man denkt. Speziell für die An-

zucht daheim gibt es besonders

frohwüchsige und widerstands-

fähige Sorten. Mit ihnen kann

man den ursprünglichen Gemüse-

geschmack wieder entdecken –

und den Stolz der eigenen Ernte.

Im letzten Jahr haben unsere To-

matenpflanzen aus der Chef-Aus-

wahl ‚La sélection du Chef‘ die

Menschen  begeistert. Jetzt kommt

das Sonnengemüse hinzu. Kinder

pflücken am liebsten die Kirschto-

mate ‚Pepe‘ direkt vom Strauch;

sie ist klein, zart und süß. Es kann

aber auch die Ochsenherz-Tomate

Fleurette – schwer wie ein Apfel

und ideal für delikate Füllungen –

oder die Mini San-Marzano Trilly

für den Grillabend auf dem Spei-

seplan stehen. Jetzt versprechen

zudem die „Sonnenliebhaber“

Zucchini, Aubergine, Paprika und

Chili besondere Geschmackser-

lebnisse, denn an der Sortenaus-

wahl – „La sélection“ - sind fran-

zösische Chefköche beteiligt. Sie

haben exklusive Rezepte zu den

Früchten entwickelt, die jede

Pflanze ihrem neuen Besitzer

gleich mitbringt. Diese Sorten

wachsen auch munter im Balkon-

kasten, aus der Hängeampel oder

im Kübel auf der Terrasse und vor

der Haustür. Das ist obendrein

dort interessant, wo nicht jeder

über ein eigenes Stück Land ver-

fügt. Beim „Urban Gardening“ in

den Städten sprießt das Gemüse

dann schon mal aus Tetrapaks, ei-

nem ausrangierten Kochtopf oder

Sonnige Zeiten für Gemüse -Vom Strauch frisch auf den Tisch

Paprika und Tomaten gedeihen auch gern auf dem Balkon: Auf dem geschützten

Fleckchen sind alle Düfte und die knackfrische Ernte zum Greifen nahe.



chenbar, heute
hier, morgen dort
- reißend und fet-
zend! Was diese
Jagdwild-Geiseln
für Schaden an-
richten, kaum zu
glauben ...“
Leider, leider ...
wer nicht hören
will, muss fühlen!
Ich habe eine
ganze Reihe Ar-
beiten über Wölfe
verfasst, die meis-
tens durchs Inter-
net verbreitet
wurden. Ich wur-
de von Professor
Michael Stubbe
gebeten, eine Ar-
beit in Deutsch zu
verfassen, womit ich mich gerade beschäftige. Inzwischen kann ich
Ihnen weitere Arbeiten senden wie z.B. die Tragödie des Studenten
Kenton Carnegie. Das Verniedlichen der Wölfe wird weitere Opfer
kosten, wie z.B. die Wärterin im Zoologischen Garten in Kolmarden,
Schweden, welche durch ihre Lieblinge - welche die Dame garantiert
nicht verstand - gerissen wurde. 

Mit herzlichem Gruss, Valerius Geist
Professor Emeritus of Environmental Science”

Text & Foto: Klaus Schönfuß

Max Hinsche als Straßenname?
7 Folgen hat Klaus Schönfuß über diesen bedeutenden Bürger
unserer Stadt, und doch weitgehend unbekannt gebliebenen Na-
turforscher, in der Heimatzeitung verfasst. Nach intensiven Re-
cherchen dafür, entstand auch ein gemeinsam mit seiner Ehefrau
verfasstes Buch. Und was vernimmt man dazu von den politisch
Verantwortlichen unserer Stadt - nichts! Die Bürger sind da
schon einen Schritt weiter - zum Vortrag im Schloss Klippenstein
gab es übergroßes Interesse. Hr.Schönfuß meint dazu: "Der Pro-
phet gilt doch etwas im eigenen Land". Leider ist das eben nur
die halbe Wahrheit. Ich habe mich deshalb an den OB unserer
Stadt gewandt und beantragt, dass er dieses Thema in den Stadt-
rat einbringt, mit dem Ziel durch Benennung einer Strasse oder
eines Platzes diesen Namen im öffentlichen Gedächtnis unserer
Bürger zu bewahren. Viele unserer Bürger leisten, wie die AG
Stadtgeschichte oder die AG Schule&Wirtschaft, wertvolle eh-
renamtliche (unentgeltliche) Arbeit für die Gesellschaft. Ihr An-
trieb ist nicht Geld, sie können sich auch keine Diäten erhöhen,
sondern das Interesse an der Sache und die Überzeugung etwas
für alle Nützliches zu tun. Was aber treibt die politisch Verant-
wortlichen an, das nicht zur Kenntnis zu nehmen oder gar zu
würdigen? Wenige Wochen vor den bevorstehenden Wahlen wäre
es ein guter Anlass, sich diesen Fragen in einer öffentlichen Dis-
kussion zu stellen. Für uns Bürger wäre das ein wichtigeres Zei-
chen als die bunten Bilder an den Bäumen. Die Bürger sollten
sich auch das durch den Kopf gehen lassen, bevor sie am 25.5.
ihr Kreuzchen setzen. Leserbrief Rudi Köcher
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Tag und Nacht    ✆ 03528/44 20 21
Pulsnitzer Straße 65a  ● 01454 Radeberg
Fax 03528/41 71 15  ● www.bestattungshauswinkler.de

Fachgeprüfter Bestatter

im Familienunternehmen

Bestattungsregelung zu Lebzeiten

Sämtliche Beratungsgespräche werden

auf Wunsch in Ihrem Haus geführt

WINKLER
Bestattungshaus

GmbH

TAXI –LEHEIS

● 2 PKW

● 2 Kleinbusse

(je 8 Pers.)

● für Rollstuhltransport

● Krankenfahrten

alle Kassen

Inhaber: Reinhardt Tschirner, Radeberger Str. 9, 01454 Wachau

Taxi-Ruf 03528 447362

Tipps & TermineTipps & Termine

KleinanzeigenKleinanzeigen

DIES & DAS

Geld drucken wir nicht,
sonst aber fast alles ...

Werbeschreiben - Rundschreiben - Flyer - Geschäftspapiere - Handzettel
Kataloge - Prospekte - Broschüren - Programme - Festezeitungen

Wir beraten Sie gern, als Ihre Heimatzeitung “die Radeberger”.

Anfragen unter Tel. 03528 442301 oder kloske@die-radeberger.de

Sie suchen einen zuverlässigen 
Partner für Ihre Prospektverteilung?
Wöchentlich können wir Ihnen, als Ihre Heimatzeitung 

“die Radeberger”, diesen Service anbieten.

Anfragen unter Tel. 03528 442301
oder kloske@die-radeberger.de

● Dacheindeckung
● Reparatur
● Dachklempnerei
● Dachfenstereinbau
● Vogel- und 

Insektenschutz
● Terrassenabdichtung
● Dachrinnenreinigung

Niederstraße 2

01477 Arnsdorf

Funk: 01 62 - 2 12 05 64

Fax: 03 52 00 - 2 36 41

e-mail: maik.christoph@hotmail.de

Antik & Trödel – Angelika Neumann
Langebrücker Straße 7a, 01465 Schönborn, Tel. 03528/41 87 25

Alte Möbel, Bilder, Glas,
Porzellan, Bücher, Postkarten,

Militäria u.v.m.

Geöffnet Mi. von 15 bis 18 und Sa. von 10 bis 17 Uhr

Heideweg 12

01454 Radeberg 
OT Liegau-Augustusbad
www.bau-franke.de

0157 717 876 95
Maurer- und Zimmerarbeiten

Trocken- & Brandschutzbau

st. gepr. Bautechniker Uwe Franke

HundetagesstätteHundetagesstätte
Forststraße (Sportplatz, Fun-Fun)

01328 Dresden-Weißig

Telefon 0173 - 4 33 54 16
www.neumanns-hundestagesstätte.de

Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa 14.00 - 15.00 Uhr Welpenspielstunde

Neumann´sNeumann´s

SS&&DD TTrrääbbeerr SSeerrvviiccee && DDiieennssttlleeiissttuunngg
BBeerrääuummuunnggeenn ••  TTrraannssppoorrttee ••  HHaauussmmeeiisstteerrddiieennssttee

00117744  2200  8855  118855 ––  wwwwww..ssdd--ttrraaeebbeerr..ddee

BESTATTUNGSINSTITUT

DENKERT Inh. Jürgen Schilder

RADEBERG 03528/41 93 938

Montag, 21.07.2014 bis
Mittwoch, 23.07.2014

Jetzt anmelden!
www.fussballcamps.de

TSV Wachau

Danksagung

Wir danken allen,
die meiner lieben Mutter,

Schwiegermutter,
Oma und Uroma

Elfriede Sauer

im Leben Achtung und Freundschaft schenkten
und jetzt mit uns Abschied nahmen, sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen und
Geldzuwendungen zum Ausdruck brachten.
Besonderer Dank gilt den Bewohnern der
Begegnungsstätte „Am Markt“, dem Hausarzt
Dr. Haase und seinem Team, dem Redner Herrn
Bernd Müller sowie dem Bestattungshaus Winkler.

Tochter Monika Kröher
im Namen aller Angehörigen 

Radeberg, im April 2014

Ines Kapp
geb. Menschner

* 30.12.1958    † 21.03.2014

Es ist schwer,

einen geliebten Menschen zu verlieren.

Es ist wohltuend,

so viel Anteilnahme zu erfahren.

Dafür danken wir von Herzen.

Tochter Peggy Schulz 

im Namen Aller

Radeberg, im April 2014

Das einzig Wichtige im Leben
sind Spuren von Liebe, die wir hinterlassen

wenn wir ungefragt weggehen 
und Abschied nehmen müssen.

Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkle
unserer Trauer leuchten.

Danksagung

Wir haben Abschied genommen
von meiner lieben Frau, unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter,
Schwester, Oma und Uromi, Frau

Marianne Lachmann
geb. Wendt

Herzlich Dank sagen wir allen Verwandten, Bekannten,
Freunden und Nachbarn, die sich in stiller Trauer mit
uns verbunden fühlten  und Ihre Anteilnahme
in vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Ein besonderer Dank gilt dem Pflegedienst U. Böhm
für die erbrachte Fürsorge, Herrn Rannig für die
tröstenden Worte und dem Bestattungshaus Winkler
für die liebevolle Betreuung.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied

Ehemann Horst und Töchter
Steffi, Evelyn und Ines 

im Namen aller Angehörigen.

Radeberg, im April 2014 

Baumwurzelentfernung 
Tel. 0173/37 57 311

Wer mäht kostenlos
Wiese ca. 1.500 m2 für
den Eigenbedarf in Feld-
schlösschen 

Tel. 0174/49 64 732

Verk. Garten in Ra-
deberg Gartensparte
„Waldfrieden“ 240 m2

mass. Laube, Strom/Was-
ser Preis VB 

Tel. 03528/44 61 02

Verk. Seat Leon silber,
87Tkm, 12/02, 77KW,

3.900 €, TÜV 10/13 
Tel. 0162/477 02 58

Verm. in Radeberg 
3-R-WG., 63m2, Kü,
WC/Bd., WW, 2. OG,

KM 290,-€ + NK, PKW-
St-Pl., Frei ab 01.07.14 

Tel. 03528 / 41 09 14

Haben Sie an einer Chif-
fre-Anzeige Interesse,
dann schicken Sie bitte
Ihre Zuschriften unter An-
gabe der Chiffre-Nr. an 

„die Radeberger“ 
Heimatzeitung 
Verlags-GmbH
Oberstraße 16a
01454 Radeberg

Kleinanzeigen können gene-
rell nur mit dem dafür vorge-
sehenen Kleinanzeigen-Cou-
pon aufgegeben werden. Die-
sen finden Sie unter www.die-
radeberger.de. 

Annahmestellen finden Sie
auch im Lotto-Shop Richter
auf der Oberstraße in Ra-
deberg und im Lotto- und
Presse-Shop Müller auf der
Bahnhofstraße in Arnsdorf.

Am Sonntag, den 13. April 2014 erreichte das Ehepaar Schönfuß,
Autoren des Buches „Traum von Kanada - Traum von Freiheit“ eine
E-Mail aus Kanada vom berühmten Prof. em. of Environmental
Science, Herrn Valerius Geist, mit folgendem Inhalt, der die Ra-
deberger Bevölkerung wieder mit Stolz auf ihren Hinsche erfüllen
kann: „Ich gratuliere zum Fund des Alaska Bärenfelles. Das ist eine
Sensation! Dass es im guten Zustand ist, spricht für die Konservie-
rungskunst Max Hinsches. Es dürfte Sie interessieren, dass die Rie-
senbraunbären Alaskas ein Kreuzungsprodukt von männlichen
Braunbären und weiblichen Eisbären sind. Sie entstanden, als nach
der vergangenen Eiszeit die Braunbären die Küste entlang nordwärts
rückten. Übrigens ist Hinsches Riesenbraunbär bis heute der einzige,
der im Yukon gesichtet worden ist. Der Inventarzettel des Museums
sagt mir erst ziemlich genau, wo der Bär erlegt worden ist. Ich habe
nämlich 1965 Dallschafe, in etwa 3/4 km von der Mündung des Kas-
kawulsch-Flusses, studiert und damals in einer Trapperhütte gelebt.
Leider sind meine altertümlichen Dias verpackt, sonst hätte ich Ihnen
sofort eine Farbaufnahme des - wunderschönen - Erlegungsortes sen-
den können. Das machen wir später! Ich nehme auch an, dass Hin-
sche seine Schneeziegen dort in der Nähe erlegt hatte. 
Was Wölfe anbetrifft: Max Hinsches kurze Sätze zu diesem Thema
im Brief von 1933 treffen punktgenau zu: „der Wolf ist so unbere-

Beratung für Erwerbslose und sozial Schwache
Die nächste Beratung für Erwerbslose und sozial schwache Menschen
findet am Freitag, dem 02.05.2014, von 08.00 bis 11.00 Uhr im Rat-
haussaal Radeberg statt. Ich berate und informiere Sie kostenfrei und
diskret zu folgenden Themen: Arbeitsrecht: Arbeitsverträge, Kündi-
gungen, Lohn- und Gehaltszahlungen; SGB  II: Arbeitslosengeld II,
Widersprüche, Sanktionen, GEZ-Befreiung; SGB III: Arbeitslosengeld
I, Sperrzeiten; SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung
im Alter; Rente; Zusätzlich Hilfe bei: Ausfüllen von Anträgen.

Ich führe keine Rechtsberatung durch!!!!
Helga, Barthel - Arbeitslosen-Initiative DD e.V.

Schloss Klippenstein Radeberg
Sonnabend, 26. April 2014, 17 Uhr 
Trio Zeitsprung: Von Licht und Leben
Ein Konzert mit Musik und Wort zur Osterzeit
Kathrin Sertkaya – Flöte, Traverso, Gesang; Michael Spiecker – Violi-
ne, Viola, Barockvioline, Gesang; Lena Sperrfechter – Kontrabass,
Violone, Flöte, Gesang, Mehr unter: www.triozeitsprung.de

Kathrin Ahnert
Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik

Der AWO-Regionalverband lädt ganz herzlich ein
Was? Großes Familienfest - Wann? 01. Mai 2014 von 14-18 Uhr 

Wo? Pulsnitzer Straße 67 - Wer? verschiedene Vereine aus Radeberg
Hüpfburg, Kinderschminken, Tombola, Basteln, Malstraße, Holzwerk-
statt, Ponyreiten, Torwandschießen, Luftballontiere fertigen, Holzfigu-
ren sägen, Kaninchenausstellung, Kinderflohmarkt und Bücherbasar –
Kinder können ihr gut erhaltenes Spielzeug und Bücher tauschen oder
verkaufen.

V. Wendt, AWO Regionalverband, Radeberger Land e.V.

Informationsveranstaltung der Deutschen Verkehrswacht
Die Deutsche Verkehrswacht lädt alle Verkehrsteilnehmer am
29.04.2014, um 18:30 Uhr ins „Sportheim“ Radeberg zur nächsten In-
formationsveranstaltung ein. Thema: Information StVO, Diskussion

Ihre Kreisverkehrswacht
Tel.: 03591-600115, E-Mail: verkehrswacht.bautzen@t-online.de

Frühlingsfest in Seifersdorf
Freitag, 02.05. Dancenight ab 21.00 Uhr; Samstag, 03.05. - 16.00 Uhr
Eröffnung der Festwiese mit Knüppelkuchen, 20.00 Uhr Radeberger
Spielmannszug, 21.00 Uhr Tanz für Jung und Alt; Sonntag, 04.05.
(Eintritt) - 10.00 Uhr Gottesdienst im Festzelt, 12.00 Uhr Frühschop-
pen mit dem Großerkmannsdorfer Blasorchester, 15.00 Uhr Feierliche
Indienststellung mit Segnung & Einweihung des neuen Einsatzfahr-
zeuges der FFw Seifersdorf, 16.00 Uhr Andrea Berg Double mit Ange-
la, 17.30 Uhr Comedy mit Den Plinsen FFw Seifersdorf

Aktion „Sauberes Hüttertal“
Nicht vergessen! Am 26. April 2014, ab 10.00 Uhr findet wieder die
Aktion „Sauberes Hüttertal“ statt. Der Förderverein Hüttertal Radeberg
e.V. freut sich über rege Teilnahme und viele fleißige Helfer.

Wanderausstellung zur Geschichte der psychiatrischen
Pflegeausbildung in Sachsen

Am 16. April wurde, im Foyer des Verwaltungsgebäudes des Sächsischen
Krankenhauses Arnsdorf, eine Wanderausstellung aus Anlass der 125-
jährigen Ausbildung von psychiatrischem Pflegepersonal in Sachsen eröff-
net. Mit dieser Ausstellung soll an die humanistische Tradition der Kran-
kenpflege im Freistaat Sachsen erinnert werden. Im Krankenhaus Arnsdorf
kann die Ausstellung vom 17. April bis 30. Mai 2014 wochentags in der
Zeit von 7 bis 18 Uhr im Foyer des Verwaltungsgebäudes besichtigt wer-
den. Zur Ausstellung erschien eine Begleitpublikation.

Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit , Dr. Susanne Engmann

Altkleidersammlung
Liebe Eltern, wir wollen wieder Alttextilien sammeln, um geplante
Unternehmungen der Schule für die Kinder zu unterstützen. Bitte hel-
fen Sie uns dabei! Sammeln Sie so viel wie möglich Alttextilien: Alte
Kleidung (auch kaputt oder sehr abgenutzt), Decken, Stoffe (keine
Markisen), Bettwäsche, Federbetten und -kissen (keine synthetischen
Kissen), Schuhe (paarweise gebündelt) und gut erhaltene kleine Teppi-
che oder Badläufer. Nachbarn und Verwandte sammeln für diesen gut-
en Zweck sicher gern mit. Wir sammeln gleich nach den Osterferien
am: Montag, 28.04.14 08:00 - 16:00 Uhr & Dienstag, 29.04.14, 08:00 -
16:00 Uhr. Die Alttextilien können - verpackt in stabilen Plas-
tiksäcken- in der Garage auf dem Schulhof der Grundschule Stadtmitte
Radeberg abgegeben werden. Bitte helfen Sie mit! Das Geld kommt
direkt unseren Kindern zugute.

Der Förderverein der Grundschule Stadtmitte Radeberg

Max Hinsches 
Riesenbären-Fell - 

Sensation auch in Kanada

Sektionsleiterin Fr. Dr. Stefen 
hält voller Stolz das einmalige,

soeben wiederentdeckte  Präparat.

die Radeberger

LESER-

BRIEFKASTEN

Eine Stimme,

die uns vertraut war, schweigt.

Ein Mensch, der immer für

uns da war, lebt nicht mehr.

Vergangene Bilder ziehen 

in Gedanken vorbei,

Erinnerung ist das einzige,

das uns bleibt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem lieben Vater, Schwiegervater

und unserem Opa, Herrn

Gerhard Franke
* 11.04.1920      † 22.04.2014

In stiller Trauer

Tochter Regine mit Günther
Enkel Mandy mit Maik 

Enkel Anne mit Lars 
Enkel Martin

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 02.05.2014, 11.30 Uhr auf
dem Friedhof in Radeberg statt.


